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Evangelisches Konsistorium Greifswald, den -17. 7. 1986 
H 11601-7/86 

Nr. 1) Unterhaltung von Gebäuden 
Nachstehend veröffen.tlichen wir die Anordnung Uber 
die Wahrnehmung der Verantwortung der Rechtsträger 
und Eigentümer für die Instandhaltungund Instandset
zung von Gebäuden und •baulichen Anlagen vom 8. No
vember 1985 (GBI. I S. 363). Wir haben die Absicht, 
nach der Veröffentlichung im Amtsblatt hierzu eine 
Beratung mit den Superintendenten, Rentamtsleitern 
und Vorsitzenden der Kref.sbauaus!!chüsse sowie weite
ren Mitarbeitern durchzuführen. 

Hard e r

Anordnung 
über die Wahrnehmung der Verantwortung der 

_Rechtsträger und· Eigentümer für.·die 
Instandhaltung und Instandsetzung 

von Gebäuden und baulichen Anlagen 
vom 08. November 1985 

Zur �ewährleh1tung der Instandhaltung und Instand
setzung vc>n Gebäuden und baulichen Anlagen, insbe
sondere zur Durchsetzung des § 15 des Ba,ulandgesetzes 
von 15. Juni 1984 (GBl. I Nr. 17 S. 201) und des§ 12 der 
Verordnung vom 30. Juli 1981 über die Staatliche Bau
aufsicht (GBI. I Nr. 26 S. 313), wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen staatlichen Organe 
folgendes angeordnet: 

§ 1 

(1) Diese Anordnung regelt die Wahrnehmung der
Pflichten der Rechtsträger, Eigentümer und sonstigen
Verfügungsberechtigten (nachfolgend Rechtsträger und
Eigentümer genannt) yon Gebäuden und -ba,ulichen An
lagen (nachfolgend Bauwerke genannt) bei der Instand
haltung und Instandsetzung ·von Bauwerken.
(2) Die für die Rechtsträger und Eigentümer in dieser
Anordnung festgelegten PfUchten sind vom Nutzer oder

C. Persolllllnacbrlchten

D. Freie Stellen

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen ffir den klrehlldlen Dienst .

Nr. 3) Erklärung zum Jahr des Friedens

107 

107 

107 

107 

Mieter eines Bauwerkes wahrzunehmen, sofern sie von 
föm vertraglich übernommen wurden. 

§ 2
(1) Die Rechtsträger und Eigentümer haben die In
standhaltung und Instandsetzung der Bauwerke gemäß
den Rechtsvorschriften sowie. dieser .Anordnung zu ge
währleisten.
(2). Die Rechtsträger und Eigentümer von Bauwerken 
sind grundsätzlich verpflichtet, eine Überprüfung des 
allgemeinen· baulichen· Zustandes der Bauwerke auf der 
Grundlage der Defindtion der Bauzustandsstufen l) in
nerhalb folgender Zeitabstände .vorzunehmen oder 
durch Baufachleute vornehmen· zu lassen: 
- Mehr- und Einfamilienhäuser 10 Jahre. 
- alle übrigen Bauwerke 5 Jahre 
ln Ausnahmefällen kann die zuständige Staatliche Bau
aufsicht kürzere Zeitabstände festlegen. Zuständige 
Staatliche Bauaufsicht im Sinne dieser .Anordnung sind 
die Staatliche Bauaufsicht im Ministerium für- Bauwe
,sen, die Sonderbauaufsichten· bzw. d,ie hauptamtlichen 
Beauftragten der Staatli<:hen Bauaufsicht. 
(3) Das Ergebnis der Uberprüfung ist schriftlich nie
derzulegen und der· zuständigen Staatlichen Bauaufsicht
auf Verlangen vorzulegen.
(4) Die von ·den Ministern und· ,Leitern zentraler
Staatsorgane ,In speziellen Vorschriften• festgelegten
Fristen für Überprüfungen werden durch diese Anord;.
nung nicht berührt.
(5) Der Überprüfung gemäß Abs. l un:terliegen nicht
Erholtlrigsbauten, Einzelgaragen, Schuppen, Ställe u. a., ·
die privat genutzt werden.

§ 3
(1) Für Bauwerke der Kategorien I, II und Ill gemäß
Anlage 1 haben die Rechtsträger und Eigentümer zu
sätzlich zur Überprüfung inn.erhalb des Zeitabstandes
gemäß § 2 Abs. 2 die Standsicherheit, den bautechni
schen Brandschutz sowie die Einhaltung der im Pro-

'> gemäß Anlage zur Abrißordnung v. 8. November 1984 
(GB!. l Nr. 36 S, 438) 



94 A mts b lätt Heft 8 / 1986 

jekt vorgegebenen Nutzungsbedingungen begutachten
zu. lassen 2). · · 

(2) Die durch baufachliche Gutachten belegten Über
prüfungsergebnisse für Bauwerke der Kategorien I, II
und III sind durch den Rechtsträger und Eigentümer
zuständigen Staatlichen· Bauaufsicht zur Einsichtnahme
vorzulegen. Gleichzeitig. ist diese über bereits eingelei
tete oder geplante Maßnahmen zur Mängelt)eSeiUgung
zu -informieren. Die zuständige Staatliche Bauaufsicht
hat zu entscheiden, ob sie eigene Ü'bei:,prüfungen durch
führt oder ob weitere Gutachten einzuholen sind.

§ 4
Die Ergebnisse der Überprüfungen und die baufachli• 
�en Gutachteri sind vom Rechtsträger und Eigentümer 
auszuwerten und während der gesamten Standzeit des 
Bauwerkes aufzubewahren 

§ 5
'(1) Die Einstu:l\ung der Überprüfungspflichti,gen Bau
·w:erke der Kategorien I, Il und III und die Erfassung
in einem Reg-ister hat durch die zuständige Staatliche
Bauaufsicht .zu ·erfolg.en. Die; Rechtsträger und Eigentü
mer sind über die Einstufung zu informieren.
(2) Im Verantwortungsbereich der Staatlichen Bauauf
sicht im Ministerium für Bauwesen sind die Bauwerl.ce
gemä·ß Abs. 1 wie folgt einzustufen und im Register zu 
erfassen:

Kategorie l beim Leiter der Staatlichen· Bauaufsicht 
im Minister�um für Bauwesen, . 
Kategorie II beim Leiter der für den Standort des 
Bauwerkes territorial zuständigen Staatlichen Baiu-
aufsicht im Bezirk, 
Kategorie III beim Leiter der fUr den Standort des 
Bauwerkes territorial zuständigen Staatlichen Bau
aufsictit im Kreis. 

Die jeweils nachgeordneten Leiter der Staatlichen Bau
aufsicht im Ministerium für Bauwesen sind über die 
Einstufung der· Bauwerke. im Territorium in die Kate
gorie 1 oder Il zu informieren. Die Einstufung der BaU
w:erke >d�r Kategorie III hat in Abstimmung mit dem 
Leiter <ier .Staatlichen Bauaufsicht im Bezirk· zu erfol
gen. 
(3) Die Einstufung eines neuen Bauwerkes in die Ka
tegorie I, II oder III wird mit der Überprüfung der Do
kumentation zur. Grundsatzentscheidung zum Investi
tionsvorhaben getroffen und ist im Prüfbescheid der
zuständigen Staatlichen Bauaµfsicht. zu dokumentie�n
sowie von deren Leiter. zu. •l;>estätigen.

. § �.·•' 
(1) Werden im Ergebll"is der Überprüfungen Mängel
am Bauwerk festgestellt- sind die Rechtsträger und Ei-:
gentümer. zur Beseitigung verpflichtet;
(2) Rechtsträger haben zur Beseitigung von Mängeln 
vorrangig eigene Baukapazität einzusetzen. Soll mit.der 

' Beseihlgupg der Mängel ein BaubetrieJ:> beauftragt wer
den, ist der Baubedarf vom Rechtsträger oder ·Eigen
tümer beim Zl!,Ständigen Bilanzorgan 3) anzumelden. me
Einordnung des Baubedarfes in den Plan erfolgt durch

· die örtlichen Räte gemäß detl Rechtsvorschriften nach
der Dringlichkeit der Mängelbeseitigung.

§ 7
Die Überprüfurig der Bauwerke durch Baufachleute 
gemäß § 2 Abs: 2 kann in zusätzli<:Qer Arbeit erfolgen. 

. 2) z. Zt. gilt die dritte • Durchführl
i

11gsbestimmung vom 23. 
September 1081 zur Verordnung über·. die Staatliche Bauauf
sicht - Baufachliche Gutachten und Bausachverständige -
GBl. I Nr. 30 S. 351 

3) Für Eigentümer ist das Kreisbauamt zuständige:,, Dilanz
organ. 

In Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad der Leistungen 
sind die Stundenvergütungssätze für Projektierungslei
stungen gemäß der Anordnung vom 25. August· 1975 
über die Zulässigkeit, Vergütung und Kontrolle von zu
sätzlicher Arbeit bei, der Vorbereitung und Durchfüh
rung von Baumaßnahmen (GBl. I Nr. 35 S. 632) .in der 
Fassung der Verordnung vom 25. Juli 1985 über die An
passung. von Rechtsvorschriften an das Gesetz über die 
örtlichen Volksvertretungen in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBL I Nr. 22 S. 253) entsprechend 
anzuwenden. Eine Orientierung enthält Anlage 2. 

§ 8
(1) Die Einstufung und Registrierung vorhandener
Bauwerke der Kategorden I, II und III gemäß § 5 Abs. 1
ist durch die zuständige Bauaufsicht bis zum 31. De-
zember 1986 abzuschließen. .
(2) Die baufachlichen · Gutachten gemäß § 3 Abs. 1 sind
durch die Rechtsträger · und Eigentümer erstmals bis
zum 31. Dezember 1987 der zuständigen Staatlichen Bau
aufsicht vorzulegen. Die erstmalige Überprüfung gemäß
§ 2 Abs. 2 ist bis zum 31. Dezember 1990 durchzuführen.

§ 9
(1) Diese Anordnung tritt ab 01. Januar 1986 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die §§ 347 und 249 bis 351 der
A-n()rdnung Nr. 2 vom 2. Oktober 191$8 über verfahrens
rechtliche und bautechnische Bestimmungen im Bauwe
sen - Deutsche Bauoronung (DBO) - (Sonderdruck. Nr.
287 des Gesetzblattes) außer Kraft.
(3) Die Minister, in deren Verantwortungsbereich Son
derbauaufsichten bestehen, können in Abstimmung mit
dem Min�ter für. Bauwesen spezielle Regel�ngen zu
§ 3 Abs. 1 erlassen.

Berlin, den 8. Novemb�r;.1985

.Der Minister für Bauwesen 
Ju,nk�r 

Anlage 1 
zu vorstehender Anordn�ng 

Einteilung von Bauwerken in Kategorien 

Kategorie, I 
ausgewählte Bauwerke, in denen Menschenansamm
lungen ab 3000 Personen stattfinden können, und 
überdachte Tribünen in Sportstadien 
ausg,ewählte derrkmalgeschützte Bauwerke von be
sonderer Bedeutung mit hoher Besucherr�onanz 
sicherheitsrelevante Bauwerke von kerntechnischen 
anlagen 
ausgewählte. Bauwerke zentraler staatlicher Organe 

Kategorie U
ausgewählte Bauwerke, in de:qeri Menschenansamm
lung� ab 1000 Perso�en stattfind�n könner.i 
ausgewählte Türme a.b 50 m Höhe 
Hotel- und Bettenhochhäuser sowie Internatshoch
häu11er 
Wäl'enhäuser ab 10 000 m2 VKRF 
ausgewählte denkmalgeschützte Bauwerke mit hoher 
Besucherresonanz 
sonstige Bauwerke mit besonders repräsentativem 
Charakter 
ausgewählte Bauwerke von örtlichen Staatsorganen, 
Partli!ien und Massenorganisationen 
aus,gewählte Bauwerke der Industrie und Versorgung 
mit hohem Schwierigkeits- oder Gefährdungsgrad 
ausgewählte Schornsteine. ab· 50 m Höhe außerhalb 
des Geltungsbereiches der TGL 190-149/01 
Großkühltürme ab 50 m Höhe 
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Kategorie III 
Kirchen 
Bauwerke, in denen Menschenansammlung.en ab 500 
Personen stattfinden können 
ausgewählte Bauwerke von örtlichen Staatsorganen, 
Parteien und. Massenorganisationen 
ausgewählte Bauwerke· mit großer Bedeutung für 
die örtlich geleitete Wirtschaft (Industrie, Landwirt
schaft, Versorgung) 

Anlage Z 
zu vorstehender Anordnung 

Orientierung für die Anwendung 
der Stundenvergütungs�ätze entsprechend 

dem Schwierigkeitsgrad bei der Überprüfung 
von Bauwerken 

1. Bauwerk•e des allgemeinen Hoch- und Tiefbaus mit
normalem Schwierigkeitsgrad in bezug auf Baukon�
struktion, _statisches System, Funktion und Techno
logie, wie z.B. Wohngebäude und landwirtschaftliche
Gebäude, Lager- l.\nd rPoduktionsgebäude mit ein
fachen Gründungen:

4,- M/Stunde 

2. Bauwerke mit hohem Schwierigkeitsgrad, wie z. B.
mehrgeschossige Wohngebäude, landwirtschaftliche
Gebäude sowie Lager- und Produktionsgebäude mit
statisch unbestimmter Dach- und Deckenkonstruk
tion und schwierigen Gründungen:

5,- M/Stunde 

3. Bauwerke mit überdurchschnittlich hohem Schwie
rigkeitsgrad · oder komplizierte, außergewöhnliche 
Sonderbauten, wie z.B. Wohnhochhäuser, Geschoß
bauten der Industrie und Lagerwirtschaft mit be
sonderen bauphysikalischen oder statisch-konstruk
tiven Anforderungen oder dynamischer Beanspru
chung, Spannbetonkonstruktion, räumliche Fach
werke, Schalen- und Faltwerke, hohe Türme, Behäl
ter für Gase und -Flüssigkeiten,. Druckluftgründun
gen: 

6.,50 M/Stunde 

Ausführungsbestimmung 
zum Kirchengesetz für die Erhaltung, die Pflege 

und den Schutz des kirchlichen Kunst- und 
Kulturgutes 

'vom 04. 11. 1979 

Auf Grund des § 13 des Kirchengesetzes für die Erhal
tung, die Pflege und den Schutz des kirchMchen Kunst

und Kulturgutes v. 4. November1979 ABL; Nr. 11/79 

ß..Jlinweise auf staatfü:he Gesetze und 
Verordnungen 

Nr. 2) Anordnung über den Postdient 
- Post-Anordnung von 28. 2. 1986
- Fortsetzung Nr. 2) aus ABI. 6-7/86 -

' 

wird zur Ausführung des § 4 Abs. 3 Buchstabe c) des 
Gesetzes folgendes bestimmt: 

§ 1

Eine fotografische Erfassung des kirchlichen Kunst- und 
Kulturgutes bietet die Möglichkeit einer genauen, un
_verwechsefüaren Beschreibung einzelner Gebäude, Ge
bäudeteile und ihrer Einlichtungen sowie einzelner Ge
genstände. Die fotografische Erfassung stellt skh damit 
·als eine wichtige Ergänzung des Nachweises. dar und
trägt zur Sicherung des Kunst- und Kulturgutes bei.
Darüber hinaus bietet die fotografische Erfassung wich
tiges Arbeitsmaterial für die Bereiche Kirchen-, Kunst-,
Kultur- und Frömmigkeitsgeschichte sowie für die
Denkmalpflege.

§ 2
Die fotografische Erfassung liegt in der Verantwortung
des jewemgen Gemeindekirchenrates.

§ 3
1) Von jeder fotografischen Aufnahme sind zwei Posi
tivkopien herzustellen. Die erste Kopie verbleibt bei
der Kirchengemeinde und ist als Anlage zum Inventar
verzeichnis aufzubewahren. Die zweite Kopie ist dem
Ev. KonsistoriUm zu· übergeben.
2) Die Größe der Positive soll in der Regel 13 X 18 cm
(weißglänzend) betrag,en.

§ 4
Die Kopien haben auf ,ihrer Rückseite folgende Ver
merke zu tragen: 
a) Eigentümer des abgebildeten Gebäudes oder Gegen-

standes
b) Standort bzw. Ort der ständigen Aufbewahrung
c) Inventarnummer bzw, Nr. der :Erfass11ngslist.e
d) Aufnahmedatum

· · 

e) Fotograf mit Adresse
f) Nr. der Kopie
Diese Angaben sind durch Siegel und Unterschrift des 
Vorsitzenden des. Gemeindekirchenrates zu bestätigen. 

§ 5

Bei der Auswahl der Objekte ist von den Kategor,ien
listen des kirchlichen Kunst- und Kulturgutes auszuge
hen (-Formblätter für Kulturgut -im kirchlichen Besitz). 
Dabei sind die Denkmäler der Kategorien 1 und 2 lük
kenlos zu erfassen. 

§ 6
Diese Ausführungsbestimmung tritt am 01. Januar 1986 
in Kraft. 

Greifswald, den 26. Mai 1986 

Evangelisches l\onsi·stori um 
Greifswald 
Harder 

Anlage 1 zu § 52 Abs. 1 der Post-Anordnung 
_Nr. GegeIJJStand 

Postgebühren 

Post
Anord
nung 

Gebühr 
M 

1. Briefsendungen
l Briefe im Ortsverkehr (,innerhalb einer

Gemeinde)
bis .20 g

über 20 g bis 250 g
über 250 g bis 500 g

§ 

10 
-,10 
....,,20 
-,30 
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2. 

Nr. Gegenstand 

2 B riefe im Fernverkehr . 
, bis 20 g 

über 20 g bis 250 g 
_über 250. g . bis 500 g 

3'' Postkarten . 
a) einfache
b) mit Antwortkarte

4 Drucksachen 
bis 50 g 

über 50 g bis 100 g 
über 100 g bis 250 g 
über 250 g bis 500 g _ 

5 Wirtschaftsdrucksachen 
bis 100 g 

übet 1 00 g bis 250 g 
über 250 g · bis 500 g 

6 Postwurfdruck&achen 
bis 20.g 

über 20 g . bis 50 g 

·7 Blindeni;endungen. 
bis 7 kg 

Kleingutsendungen 

8 

9 

1 0 

11 

Päckchen im Ortsverkehr 
(innerhalb einer Gemeinde) 

bis .2 kg 

Päckchen im Fernverkehr 
bis 2 kg 

Wirtschaftspäckchen 
bis 2kg 

Pakete und Wirtschaftspakete 

Pakete 
bis 5 kg 

über 5 kg bis 10 kg 

12 Wirtschaftspakete 
bis 5 k,g 

über 5 kg bis 10 kg 

13 Sperrige Pakete und Wi:rtschaftspaket.e 

A mt sbla t t 

Post-· 
Anord-
nung 

§ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

17 

18 

19 

18 (4) 
19 (4) 

14 Poststücke 20, Anl. 8 
a) Beförderungsgebühr je votle oder angefan-

Gebühr 
M 

-,20 
-,40 
-,60 

-,1 0 
.-,20 

-;05 
-,15 
-,25 
-,50 

-il5
-,25 
-,50 

-,03 
-,04 

gebührenfrei 

1,t10 
Entfernungs-

-zonen 
Zone 1•
bis
100 km

-,60 
-,70 

Zone2 
über 
100km 

-,80 
1,..:,.. 

2,- 4,-
3,- - 5,50 

Zuschlag von 50 % 
d. Beförderungs
gebühr

gene 10 kg -,25
b) für das An- und Abfahren von Poststücken,

die mit der Ei.senba!;m angekommen sind
oder mit ihr weiterbefördert werden, außer-
dem. je Stück -,20. 

c) Aufbewahrungsgebühr je Siüdt und Tag -,20 

3. Geldübermittlungssendungen

15 Postanweisungen (Höchstbetrag l 000 M)
bis l0M 

21 (1) 
-,20 

Heft 8 / 1986 

• Zur Entfernungszone 1 gehören alle Postsendungen, bei denen die durchschnittliche Entfernung zWischen dem Leit
bereich des Einlieferungspostamtes und dem für das Bestimmungspostamt festgelegten Leitbereich nicht mehr als 
100 km beträgt. 
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Nr. Gegenstand 

über 10 M bis 25 M 
über 25 M bis ; 100 M 
über 100 M bis 250 M 
über 250 M bis 500 M 
üper 500 M :bi$ . 750 M 
über 750 M .bis 1 000 M 

_16 Telegrafische Postanweisungen 
(Höchi;tbetr1:1ig unbeschränkt) 

;bis.. 25 M 
über 25 M bis 100 M 
über · 100 M bis 250 M 
über 2.50 M bis 500 M 
über 500 M bis . 750 M 
über 750 M bis 1 000 M 
für jede weite:ren 250 M oder einen Teil davon 
me·hr 
für sonstige Mitteilungen dazu je Wort die 

Telegra,mmgebühr 

17 Zahhmgsanweisungen 
(Höchstbetrag unbeschränkt) 
eine feste Gebühr von 
außerdem je 20 M oder etnen · Teil davon 

18 Telegrafische Zahlungsanweisungen 
(Höchstbetrag ·. unbeschränkt) 

bis 25 M 
über 25 M bis 500 M 
über 500 M bis 1 000 M 
für jede weiteren 500 M 
oder. einen Teil davon mehr 

19 Zahlkarten (Höchstbetrag unbeschränkt) 
bis lOM 

über 10 M bis 25 M 
über 25 M bis 100 M 
über 100 M bis 250 M 
über 250 M bis 500 M 
über 500 M bis 750 M 
über 750 M bis 1 000 M 
über 1 000 M bis 1250 M 
über 1 250 M bis 1 500 M 
über 1 500 M bis l 750 M 
über 1 750 M bis 2 000 M 
über 2 000M 

20. Telegrafische .Zahlkarten
(Höchstbetrag unbeschränkt)

bis 500M
über 500 M bis 1 000 M

. . 

für jede weiteren 500 M
oder einen Teil davon mehr

Post
Anord
nung 

§ 

21 (2) 

22 (1) 

22 (2) 

23 (1) 

23 (2) 

21 Einzahlungsaufträge 
(Höchstbetrag· unbeschränkt) 

24 

4. Zusatzleistungen

Gebühr 
M 

-,30 
-.40 
-,60 
-,80 
1,-·
1,20 

2,50 
3,-
3,50 
4,-
4,50 
5,-

1-
, 

-,15 
-,01 

2,50 
3,-
4,-

1,50 

-,10 
-,15 
-,20 
-,25 
-;30 
-,40 
-,50 
-,60 
-,70 
-,80 
-,90 
1--
• 

2,50 
3,-

1,--"
,l - " i 
Gebühr wie für 
Zahlkarten 

Die Gebühren für Zusatzleistungen sind neben den Gebühren für ,die Beförderung einer gietchartigen
.· Postsendung ztt_ entrichten. 

22 Eilsendung 26 
a) je Briefsendung, Päckchen, Wirtschafts

päckchen, Pos.t..: und Zahlungsanweisungen
b) je Paket und Wirtschaft.spaket

23 Bahnhofssendung 
a) Behandlungsgebühr bei regelmäßiger

Einlieferung
- für den Kalendermonat

27 

.,..,50 
.,-,60 

36,-

Bei Blindensendungen 
'!frd die Qebühr nicht 
erhoben; 

97 
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Nr. Gegenstand . Post
Anord
nung 

- für . die Kalenderwoche
bei um;egelmäßiger Einlieferung
- je Postsendung

b) Beförderungsgebühr
bis 20,g . 

über 20 g bis 250 g 
über 250 g bis 500 g 
über 500 g bis 1 000 g 
über 1 000 g bis 2 000 g 
über 2 000 g bis 5 000 g 

24 Postzeitungsgut 28 

25 Einschreiben 29 

26 Wertangabe 30 
a) Wertangabegebühr für j ede vollen oder

angefangenen 500 M Wertangabe
b) Behandlun,gsgebühr

- für Briefe
- für Pakete und Wirtschaftspakete

27 Eigenhändige Aushändigung 31 

28 Zustellungsurkunde· 32 

29' Rückschein 33 · 

30 Nachnahme 34 

5. Andere Postgebühren

§ 

.,. 

31 Postmietverpackungen
a) Mietgebühr für Verpackungen

5 (6), 
Anl.6 

- der Typen .A, A 2, B, C 2
- der Typen D und F

b) Verzugsgebühr ab 4. Werktag für jeden Tag
und jede Verpackung

c) für Verlust oder Beschädigung, die einem
Verlust gleichzusetzen ist

32 Vordrucke 7 
a) e infache Vordrucke wde Postkarten (ohne

Postwertzeichen); Paketkarten, Paketan
schriftfahnen, Postanweisungen, Zahlkarten,
Einzahlungsaufträge, Zustellungsurkunden
je Stück

.b) Dop1>elvordrucke wie Nachnahmepaketkar
ten, telegrafische Postan�ungen, tele
grafische Zahlkarten. je Stück 

c) Wertbriefumschläge 
1

je Stück

33 Auskunft über die Anzahl der HaUBhalte 
je .. Kreis 
mJ�destens 

34 Zurückziehen von Postsendungen 

14 (1) 

37 (3) 

35 PostschUeßfächer . . . . . 42, 
a) für· ein gewöhnliches Schließfach monatlich Anl. 10
b) für ein mittleres Schließfach monatLich
c) für ein größeres Schließfach monatlich

Gebühr 
M 

12,-

2,-

�,20 
-,40 
-,60; 
-,80 
1,60 
2,-

-,50 

-,20 

-,50 
-,60 

:"".",20 

-,65 

-,25 

,-,40. 

... 

-,30 
-,50 

-,50 

10,-,, 

-,02 
-,10 

-,20 
-,40

Telegramm
gebühr 

1,50. 
2,-

Das Mehrfache 
der Gebühr für 
ein gewöhnliches 
Schließfach. 

Heft 8 / 1986 

D� · Beförderungsgebühr 
unter Buchst. b tritt an 
die Stelle der Gebühr 
für die Befördel"Ung 
einer gleichartigen Post
sendung„ 

Gebühr · wie für Wirt
schaftspaket� 

Bei Blindensendungen 
wird die Gebühr nicht 

. erhobeni 

Gebührenfrei, wenn die 
Sendung noch vorliegt. 



Heft 8 / 1986 Amtsbl att 99 

Nr. Gegenstand 

36 Aushändigung vori Paketen je Stück 
r 

37 Stundung 
je volle oder angefangene 1 M monatlich 
mindestens. 

Post
Anord
nung 

§ 

43 

52 (5) 

Ge.bühr 
M 

-,30 ·-

-,02 
1,-

Die Gebühr wird nur bei 
Aushändigu.ng .an der 
Wohnung ocler · in Ge
schä:ftsräumeir erhoben. 

38 Nachforschung 54 
a) für ein gewöhnliches Nachfrageschreiben
b) für umfangreiche Nachforschungen

bei Leistungen bis zur Dauer von 1 Stunde 
- darüber hinaus für jede volle oder an-

gefangene 1/,. Stunde

-,30 

1,5Q 

-,40 

Die N1achforschung. ist 
gebührenfrei, wenn, die 
Deutsche Post den' An
laß dazu geget,en. hat. 

Die Bestimmungen üher die Beibehaltung des bisherigen Gebührenniveaus ge.genüber h�orideren Ab.c;endern 
und Empfängern von Wirtschaftspäckchen und -paketen enthält der Anhang zu dieser Arilage._ 

Anhang zur Anlage 1 
vorstehender Anordnung 

Bestimmungein 
Über.die Beibehaltur:ig·· 

des. bisherigen G�bühr�veaus geg�nüber 
besonderen Absendern und Empfängern 

1. Die Gebühren für Wirtschaftspäckchen und -pakete
gemäß Anlage 1, Gebühren Nr.10 lilnd 12, werden
gegenüber folgenden Absendern, nicht· wirksam:

volkseigenen.· .und konaumigenossenschaftlichen 
Dienstleistungsbetrieben, 
Genossenschaften des Han(twerks, ·Produktions
genossenschaften werktätiger See- und Küsten-

, fischer, privaten: Handwerkern urid Gewerbe
treiberiden, 

. Einrichtungen der Religionsgem,einschaften . 
. ·. . . � -

Gegenüber diesen Absendern finden die Gebühren 
für Wirtschaftspäckchen und -pakete nach dem 
Sta,nd vom 3L Dezember 1985, weiterhin Anwendung.
Sie erhalten die Differenz zu den von ihnen gegen
über der · Deutschen P.ost zu entrichtenden Ge
bühren für Wirtschaftspäckchen und -pakete gemäß 
Anlage 1 auf Antrag1 nach den dafür geltenden 
Rechtsvorschriften erstattet. Die Gebühren nach dem 
St�nd vom _31. Dezeinber 1985 . betragen: 

Wirtschaftspäckchen bis 2 kg 
-

-,80 M 
Wirtschaftspaket.e 

bis 5 kg 
über 5 kg bis 10 kg 

Entfernungs
zone 
Zonel Zone2 
1,50M 2,50M 
2,-M 3,5 0M 

2. Die· Gebühren für Wirtschaftspäckchen und -pakete
gemäß Anlage 1, · Gebühren Nr. 10 und 12, werden
gegenuber den Absendern gemäß Tz. 1 auch als
Empfänger v,;m,,Wirtschaftspäckchen Und -paketen
nicht wirksam. Ihnen· gegenüber dürfen die Ab
sender, wenn sie' nach deri dafür geltenden Rechts
vorscllriften - zur Weiterberechnung der Gebühren
berechtigt sind, nur die für diese Empfänger von
Wirtschaftspäckchen und -paketen geltenden Gebüh-

1 Der Ausgleich erfolgt auf der Grundlage der von der 
Deutschen Post bestätigten Einlieferungsbescheinigungen. 

ren nach dem Stand vom 31. Dezember 1985 be
rechnen. Die Absender erhalten die Differenz zu den 
von ihnen gegenüber der Deutschen Post zu ent
richtenden Gebühren für Wirtschaftspäckchen und 
-pakete gemäß Anlage 1 auf Antrag nach den dafür
geltenden Rechtsvorsch11iften erstattet.

3. Bei Warenlieferungen an die Bevölkerung dürfen
die Api,iender der Bevölkerung, wenn sie nach den
dafür geltenden Rechtsvorschriften zur Weiterbe
rechnung der Gebühren berechtigt 1s,ind, n:ur die für
die Bevölkerung geltenden Gebühren für .Päckchen
und Pakete (Gebühren Nr. 8, .9 ut1d 11 ·der.Anlage 1)
berechnen. Die Absender erhalten die Differenz zu
den von ihnen gegeni\ber 9-er Deutschen. Post zu
entrichtenden . Gebühren für Wirtschaftspäckchen
und -pakete gemäß Anlage,l auf Antrag_ nach den
dafür geltenden Rechtsvorschriften erstattet.

Anlage2 
zu § 2 Abs. 2 vorstehender Anordnung 

Bestimni:-.ngen fü:r Normalsendungen 

Neben den in § 2 Abi,i. 2 genannten Bedingungen 
werden, an Normalsendungeri folgende Anforderungen 
gestellt: 

1. Die Anschrift m_uß in einem rechteck,igen .. Feld
angebracht sein; das sich , in einem cl\'1indestabstand
von

40 mI4 vom oberep R_and des Ums,chl_ags (Toleranz. 
2mm), 
15 mm vom rechten Seitewand, 
15 mm vom unteren Rand 

befindet. Der max.imale Abstand vom recllteri Sei
tenrand beträgt 95 mm. 

2. Für Freimachung und· die Abstemplung ist ein
rechteckiges Feld freizuhalten, das vom oberen
Rand ausgehend 40 mm hoch ist und vom .. rechten
Rand ausgehend 74 mm lang'. Innerhalb .dieses
Feldes müssen die Postwertzeichen oder Freistem
pelabdrucke angebracht sein.

3. Weitere Angaben gemäß § 4 Abs_, 2 dürfen sich
sich nicht befinden:
- unter der Anschrift,
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rechts neben der Anschrift ab Freimachungs
und Stempelzone bis zum unteren Rand des 
Umschla,gs, 
links von der Anschrift in einer Zone, die min
destens 15 mm breit ist und von der ersten Zeile 

. der · Anscbrift bis zum unteren Rand des Um-
sdtlags v�r1äuft; ·> 

· · 

in eirier - Zonl �on 15 mm Höhe ab unterem 
Rand ··des Umschlags und von 140 mm Länge ab 
rechten Rand des· Umschlags. Diese Zone kann 
sich mit den . oben genannten teilweise über
decken. 

4. Hervorspringende Gegenstände dürfen nicht ent
halten sein.

5. Briefaenqungßll,. deren .Umschlag aus einem Ma
terialhergesteilt •ist, .das grundlegend andere physi
kalische . Eigenschaften als Papier besitzt, sind als
No�als�ndungen nicht zugelassen.

6. Briefe müssen mittels durqhgehender Verklebung
der' VerschJußklappe des Umschlags verschlossen
sein.

Anlage 3 

· zu· § 5 Abs. 2 voristehender · Anordnung

·Bestimmungen für ·FensterbriefUinscbläge
. . . .. . ,•; 

1. rias Fen;tE!r m11ß sich auf . der gtatten Seite des 
'BriefumSchlags. befinden, die niclit 'mit der ver

·'schlußklappe versehen ist.

2. Das Fenster muß aus solchem Material und derart
· angefert®; sein, daß die durch das Fenster sicht
bare· ;\11schrift leicht lesbar ist.

3. Das Fenster · muß . rechteckig sein. Seine größte
Ausdehnung muß mit der Länge des Br,iefes pa
rallel verlaufen, so daß die ,Anschrift des Emp
fängers in der gleichen Richtung erscheint und die
Anbringung des Tages- oder Freistempelabdruck.es 
nicht behindert. wJrd .. 
I:.änge des Fensters: 90 mm
Höhe des Fensters: 50 rnm (Toleranz ± 1 mm)

4. AÜe Ränder des Fensters müssen einwandfrei auf
den inneren .Rändern des Ausschnitts vom Brief
· umSchlag. aufgeklebt sein; AU$ diesem Grund•muß
sich das Fenster in einem:. Mindestabstand'. von

40 mm vom oberen: ''Rand·. des Umschlags,
15 mm vom rechten Seitenrand, 
15 mm· vo� linke,I;J. Seitenrand,· 
15. m1;n vom unteren Rand

befinden. Es darf nicht durch einen farbigen. Strei
fen oder Rand abgegrenzt sein. 

- 5. Die · Anschrift des Empfängers muß durch . das
·F.enster alle.in sichtbar sein oder sich wenigstens
deutlich.· von anderen gegebenenfalls durch das
Fenster sichtbaren Angaben abheben.

6. Der Inhalt der Briefsendung muß so gefaltet sein,
daß selbst irri Falle eines Verschiebens des Inhalts
die Anschrift durch das Fenster vollständig lesbar 
bleibt.

Anlage .4 

zu§ 5 Abs. 2 vorstehender Anordnung 

Bestimmungen 
für den V�rsand von Giften und Suchtmitteln, 
Krankheits�rregern sowie menschlichen und 

tierischen Untersuchungsstoffen 

Allgemeines 

1. Das Material muß in einem w.iderstandsfähigen
äußeren Behältnis verpackt . sein, das unter nor
malen Beförderungsbedingun,gen kein .Entweichen
des Inhalts zuläßt.

2. Ist das Material flüsSig, muß es in einem inneren,
undurchlässigen, gegen J3ruch gesicherten Behälter 
enthalten und mit soviel aufsaugE!ndem Füllstoff
umgeben sein, claß. bei Beschädigung des inneren 
Behältnisses die gesamte FlÜssdgkeit aufgesaugt
Wird. Es sind solche aufsaugenden Stoffe zu ver
wenden, die. bei chemischer Verbindung mit der 
Flüssigkeit keine schädigende Wirkung haben. Die 
innere Verpackung ist mit einer rot umrandeten
Aufschrift, die auf den Inhalt hinweist, ZlU versehen 
(z.B. ,. Vorsicht! Infektiöses ;Materiial!").

Gifte und Suchtmittel 

3. Postsendungen ):nit · Giften der Abt.eilun,gen 1 und 
2 des Giftgesetzes1 rnµssen mit der Zusatzleistung 
Wertangabe···versandt . weriden. - Die Wertangabe
.muß m�hr als l 000 M betragen. 

4. Briefe mit Giften der Abteilungen 1 und 2 des
·Giftgesetzes sind· neben der Anschrift durch einen
schwarzen Stempelabdruck von der Größe 20 X 60
mm mi.t <1er .Inschrift „GIFT Abt .... " iiu kenn
zeichnen. Pakete und Wirtschaftspakete IIlli.issen mit
einem Gefahr?Jettel Nr. 4 gemäß Transportordnung
für gefährliche Güter.vorn 30. Januar 19Wgekenn-
zeichnet sein. Der Sternpe� (20 X 60 mm) ,.GIFT 
Abt.' ... Cl ist im unteren Teil. dieses. Gefahrzettets 
abzudrucken .. Ein gleicher Stempelabdruck in der 
Größe 10 X 40 min ist auf der Pak.etkarte im Raum 
unter „ßesondere Vermerke des Absenders" anzu
bringen. 

5. Für die Behandlung :voni?ostsendungen mit Giften
der Abteilungen 1 und 2 des Giftgesetzes gilt außer
dem die den Transport von Giften betreffende 
Durchführungsbestiinmung2 zum Giftgesetz.

6. Suchtmittel dürfen nur gesondert und nicht mit
anderen Liefergegenständen zusammen versandt 
werden. Postsendungen mit Sucht.mitteln müssen 
mit der Zusatzleistung Wertangabe versandt wer
den. Die . Wertangabe muß mehr a1s 1 000 M be
tragen.

7. Die Bestimmungen der Ziffern 3 bis 5 gelten nicht
für die Beförderung von Arzneimitteln. mit Aus
nahme der Substanzen und Zubereitung.eo, die den 
Rechtsvorschriften .über·. den .Suchtmittelverkehr
untei:liegen,

Krankheitserreger sowie· menschliche. und tierische Un
tersuchungssstoffe 

8. Postsendungen m:it .lebenden Kulturen v.on Er
rege1>n übertragbarer K�ankhedten, für die eine 

1 Giftgeset7. vom 7. April 1977 (GBI. I Nr. 10 S. 103)

i Dritte Durchführungsbestimmung·vom 31. Mai-197'7 zum 
Giftgesetz· '- Transport von . Giften� (GBI. I Nr. 21 S. 282).
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Meldepflicht nach den dafür zutreffenden Rechts
vorschriften3 . b�teht, müssen - sofern nicht der 
Versand nach den besonderen Bestimmungen über 
den V.erkehr mit solchen Erregern untersagt ist -
mit der Zusatzleistung Eiqschi'.ei,ben oder Wert-
angabe versandt werden, . 

9. Sonstige menschl.iche. und tierische Untersuchungs
stoffe (z.B. Blut-, Stuhl- oder Urinproben) sind
entsprechend. den Zif:l;ern 1 und 2 zu verpacken.

3Gesetzblatt vom 3. 12. 1982 zur Verhütung und Bekäm
pfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Ge-
setzblatt· 1 Nr'. 4Ö S. 631) ·· . 

Anlage 5 
zu§ 5 Abs. 2 vorstehender Anordnung 

Bestimmungen 
fü.t_:;den Versand .von radioaktiven Stoffen 

· 1. RS:dioaktive Stoffe itn Sinne diese·r Bestimmungen
sind alle Stoffe, deren Aktiv-itätskonzentration 
7 · 104 Bq/kg (2 · lo-6 Ci/kg) übersteigt. 

2. Für die Beförderung in Postsendungen siind nur 
radioaktive' Stoffe gemäß Ziffern 1 bis 4 der An
ordnung· über den Transport 'radioaktiver Stoffe

- ATRS �1 unter .Einhaltung der für diese Stofie
zutreffenden Bestimmungen dieser Anordnung
zugelassen.
Die im § 4 .. Ziffern 3 und 4 angeführten Höchst
grenzen für die zuliissigen Aktivitäten sind auf 
1/10 zu vermindern. 

3, Postsen<lungen mit radioaktiven Stoffen müssen als 
Wirtschaftspaket mit den Z'usatzleistungen Eilsen
dung und Wertangabe versandt werden. Die Wert
angabe muß mehr als 1 000 M betragen. Sie müs
sen eine vollständige' Abseriderangabe und · einen 
weißen Klebezettel mit dem• Aufdruck „Radio
aktiver Stoff �äß § 4 Ziffern 1 bis 4_ ATRS, für 
den Postversand zugelassen" tragen. Auf der in
neren Verpackung· und auf der Paketkarte· sind 
diese Angaben zu' wiederholen, . der genaue Inhalt 
der Postsendung anzuge-ben sciwiie der Vermerk 
„ Versandstück entspricht den Bestimmungen der 
ATRS" anzubringen. 

1 Anordnung vom. 12. April 1978 über den Transport ra
dioaktiver Stoffe - ATRS - · (Sonderdruck Nr. 953 des Ge
setzblattes}. 

Anlage 6: 
zu § 5 Abs. 6 vorst.ehender Anordnung 

Bestimmungen für Postmietverpackungen 

1. Postmietverpackungen werden jeweils zum ein
maligen Postversand eines Paketes oder Wirt
schaftspaketes überlassen. Es besteht kein Anspruch 
auf. Oberla11sung von Postmietverpackwigen.

2. Die Befö11der:ung von .. Gütern, di,e durch ihre Be
schaffenheit. das Verpackungsmaterial stark beein
trächtigen oder seine Weiterverwendung ausschlie
ßen (z. B. infektiöses • Untel'ISuchungsni.aterial, un
verpackte Wäsche),. in Postmietverpackungen ist 
unzulässig.

3. Die Anschrift ist auf der dafür vor,gesehenen Stelle
anzubringen. Eine weitere· Umhüllung der Post
sendung ist unzulässig.

4. Die Absender erhalt.en Postmietverpackungen beim
Einlieferungspostamt gegen. Empfangsbescheini
gung. Die Postmietverpackungen sind spätestens
am 3. Werktag nach der Empfangnahme bei dem
Postamt als Paket . oder Wdrtschaftspaket einzulie
fel'Jl oder. unbenutzt zurückmigeben, be( dem sie in 
Empfang genommen wurden. Gebühren für unbe
nutzt zurückgegebene Postmietverpackungen wer
den nicht erstattet .. 

5. Empfänger von Postsendungen .in Postmietverpak
kungen müssen deren Empfang bescheinigen. Da
bei werden sie über die Pflicht zur Rück�abe un.:.
terrichtet; mit ihrer Unterschrift· erkennen sie die
Bestimmungen für Postmietverpackungen an. Die
Verweigerung der Empfangsbescheinigung gilt als
Annahmeverweigerung der Postsendung.

6. Leere Postmietverpackungen, die keine Verpak
kungsreste (z. B, Papier, Holzwolle} enthalten dür
fen, sind spätestens am 3. Werktag nach q.er Aus
händigung bei .einem Postamt mit Paketannahme
zurückzugeben. Sie können auch z:um Postversand
von Paketen oder Wirtschaftspaketen wiederver
wendet werden. In diesem Fall gilt der 3. Werktag 
als Tag der Empfangnahme gemäß Ziff. 4; 

7. Absender- und. Empfängerangaben können vor
Rückgabe der Verpackungen unleserlich gemacht
oder überklebt werden.

8. Die Deutsche Post bescheinigt die Rü�abe der 
.Postmietverpackungen. 

9. Werden die Postmietverpackungen nicht fristgemäß 
zurückgegeben, wird: eine. Verzugsgebühr . erhoben. 
Die Verzugsgebühr ist vom vierten auf die Aus
händigung der Postmietverpackung folgenden 
Werktag an aufä dann fällig, wenn ursprünglich
beabsichtigt wai:, die· V:erpackung gemäß Ziff. 6
zum Postversand · zu verwenden, -dann · jedoch da
von abgesehen würde.

10. Geraten Poiitmietverpackun,gen in Verlust oder
· werden sie so beschädigt oder durch den Versand

von nicht zugelassenen Gütern so beeinträchtigt,
daß eine Wiederverwendung nicht möglich dst, w.ird
die Gebühr Nr. 31 c) der Anlage 1 zu vorstehender
Anordnung erhoben.

Anlage 7 
zu § 19 · Abs. 3 vorstehender Ano11dnung 

_ . Bestimmungen ... . 
für das Se}bstbuchen von Wirtschaftspaketen 

J 

1. Beim Selbstbu<;hen . übernimmt. es .der Absender,
die Wirtschaftspaltete mit Einliefe11ungsnummern
zetteln und sonstigen postdienst1ichen · Klebezetteln
oder Vermerken zu versehen, sie .z.u buchen und
so vorzubereite11, d� sie ohne weitere Bearbeitung
von der. Deutschen Post abgesandt werden kön
nen. In der Anschrift vcin Wirtschaftspaketen ist
die. Postleitzahl zusätzlich oberhalb der -Empfän
gerangabe vergrößert .anzugeben. Für Wirtschafts
pakete mit der Zusatzleistung Wertangabe ist das
Selbstbuchen nicht vorgesehen. Die Deutsche Post
kann Ausnahmen zulassen.

2. Die Teilnahme . am Selbstbucherverfahren wird
zwischen dem Absender und dem · zuständigen 
Postamt schriftlich vereinbart. Das Selbstbucher�
verfahren kann mit einer Frist von 1 Monat zum
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· Ende des Monats·sowohLvom Teilnehmer .als auch
von· der Deutschen· Post schriftlidl gekünd.i.gt wer
den.
Die Deutsche Post kann ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Absender wiederholt gegen
die Bestimm.urigen für ·das, Selbstbuchen verstößt
oder die Einlieferunisnumi:nernzettel mißbräuch

:lich · verwendet.
Werden bei einzelnen Wirtschaftspaketen Verstöße
gegen dfo J:11!\'!timmungerl für. das Selbstbuchen
festgestellt, kanII,.die Deutsche Post die Annahme
der betreffenden·.• Tageseinlieferung ablehnen.

3. Die für das Selbstbuchen erforderlichen Einliefe
rungs:nµµunemzettel,' ppstdienstlichen Klebezettel 
und Einlieferungslisten stellt di,e Deutsche Post ko
stenlos zur Verfügung. Waagen, Gewichte usw.
muß ·der Absender auf seine Kosten beschaffen '. 

4. Paketkarten sind nur Wirtschaftspaketen mit der
Zusatzleistung Nachnahme. (gegebenenfalls auch

:.J, · Wertangabe) beizufügen. Für andere Wirtschafts
pakete von Selbstbuchern sind Paketkarten nicht
erforderlich.

5. Zum Wiegen der Wirtscll.aft.spakete dürfen nur ge
eichte Waagen benutzt werden. Das Gewicht ,ist !!:uf
volle kg -: bei Wirtschaftspaketen mit Wertangabe
auf 100 g .:... aufgerundet .in der Eirilieferungsliste
zu · vermerken. Bei Wirtschaftspaketen mit den
Zusatzleistungen Wertangabe oder Nachnahme ist
es außerdem auf der Paketkarte zu vermerken.

6. J;)ie Wirtschaftspalcete sind unmitte1bar. nebep der
Anschrift mit Einlieferungsnummernzetteln zu be
kleben. · Sofem Anschriftaufklebezettel verwendet
Werden... ist der Einlieferungsnumme:r:nzettel teil
weise auf di� Umhüllung und teilweise auf den
Allschriftaufklebezettel .. zu -kleben. Bei Wirtschafts
paketen mit der Zusatzleistung Nachnahme (gege
benenfalls auch Wertangabe) ist der kleine Ab
schnitt des zweiteiligen Einlieferungsnwnmernzet
tels auf die Pakeikarte zu kleben. Bei allen anderen
Wirtschaftspaketen sind· beide Teile zusammenhän
gend auf die Postsendtirig zu kleben. Die Einliefe
rungsnummernzettel sind . nach der Nummernfolge
zu verwenden. Unbrauchbare (verdorbene) Einlie
ferungsnummernzettel sind der Deutschen P06t zu
übergeben.

7. Die Postsendungen sind in der Nummernfolge nach
dem Spaltenvordruck einzeln in die Ein1ieferungs
listen, die im Durchschreibeverfahren geführt. wer
den, einzutragen. Die Anschrift muß vollständig
gemäß § 3 Absätze 1 · und 2 eingetragen werden.
Der Bestimmungsort darf in der von der Deutschen
Post bekanntgegebenen Schreibweise· . abgekürzt
werden. Freibleiberide Spalten und Zeilen sind
durch Striche � schließen.

8. Wirtschaftspakete von Selbstbuchern müssen bei
einem bestimmten, zwischen der Deutscll.en ·· Post
und dem �bsender vereinbarten Postamt einge
liefert Werden. Dabei sind die Einlieferungslisten
vorzulegen; Die Urschriften 'behält das Einliefe
rungspostamt ein; auf den Durchschriften wird die
Gesamtstückzahl der eingelieferten Postsendungen
bescheinigt.

9. Die Gebühren werden von. Staatsorganen und Be
trieben auf der Grundlage von Vereinbarungen im
Lastschriftverfahren eingezogen.

10, Mit Großversendern kann di.e Deutsche Post andere 
Vereinbarungen treffen. 

•Anlage 8
ztt .§ 20 vorstehender Anordnung 

Bestimmungen 
für· die Beförderung ·von Poststücken 

1. Poststücke wer.den im Rahmen der betr.ieblichen
MögUchkeiten zur Beförderung angenommen.

,2. Für. Anschrdft und Verpackung gelten im allge
meinen die Bestimmungen der §§ 3 IUlld 5 vorste-
hender Anordnung. 

3. Poststücke sind möglichst beim Kraftfahrer ein
zuliefern und an einer zWischen Absender und
Empfänger vereinbarten fahrp1anmäßigen Halte
stelle derselben I..andkraftpostlinde abzuholen. Sie
werden an den. ausgehändigt, der sie abfordert.
Der Kraftfahrer .kann jedoch die Empfangsberech
tigung prüfen.

4. Werden Poststücke nicht an der angegebenen Hal
testelle abgeholt, Werden ,sie bei der nächstgele
genen Pos:tdienststelle gelagert. Es gelten die Be;_
sfün.mun.gen der §§ 50 und 51 ··vorstehender An
ordnung;

Anlage 9 
zu § 39 Abs. 2 vorstehender Anordnung · 

Bestimmungen fjir Hausbriefkästen 

1. Hausbrie:(kästen· aus Stahi müssen .de·r TGL 26986
entsprechen.

2. Hausbriefkiisten aus. anderen Werkstoffen müssen
hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit gegen me
chanische I{.J:afteinwirkungen,. der .Mindest-Innen
abmessungen, der Entnahmesicherung am Einwurf
schlitz, der Schlösser und der Namensschilder den
gleichen Bedingungen w.ie Hausbriefkästen aus
Stahl gemäß TGL 26986 entsprechen. Sie dürfen
keine Sichtlöcher aufweisen.. Die Einwurfschlitze
dürfen riicht in senkrechter Lage ausgeführt sein;
ihre ,Abmessungen müssen mindestens 225 mm X
20 mm und dürfen höchsten� 260 mm X 30 mm be-
tragen.

3. Die Serlienproduktion von Hausbriefkästen bedarf
der vorherigen Abnahme eines F-ertigungsmusters
durch die zuständige wissenschaftlich-technische
Einrichtung der Deutschen Post;1 Das gilt auch für
beabsichtigte konstruktive Veränderungen oder
Materialsubstitutionen im Fertigungsprozeß.

1 Deutsche Post, Institut für Post- und Fernmeldewesen 

Anlage 10 
zu § 42 Abs. 1 vorstehender Anordnung 

Bestimmungen 
für die Oberlassung von· Postschließfächern 

1. Die Deutsche Post überläßt Empfängern von Post
sendmigen Posts:ch1ießfächer. Der Vertrag wird
schriftlich abgeschlossen. Er> kann befriStet werden
oder auf unbestimmte Zeit lauten. Im letzten Fa1le
kann. er mit einer Frist von .1 Monat jeweils -zwn
Ende eines Monats schriftlich gekündigt werden.

2. Die Deutsche Post kann den Vertrag ohne Ein
haltung einer Fr.ist kündigen, wenn das Postschließ
fa� mißbräuchlich verwendet wird.
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3. Postschließfächer können nicht auf andere. Per
sonen übertragen .werden:

4. Die Postschl-ießfacllgebübr ist von Bürgern vJertel
jährlich - oder nach Vereinba11ung für 1 Kalender
jahr .- im voraus, v�n: Sta&tsorganen und Be
trieben für 1 K.a.IenderJahr im voraus zu entr.ichten.
Von Bür,gern,\.die dazu ihre schriftliche EinwiJli.:.
gung gegeben haben, werden die Gebühren ,ini Ab�
buchungsverfahren eingezogen.
Zahlungstermin· bei jährlicher Zahlung ist. der
1.Aptil des.jeweiligen Jahres. Die Gebühren wer
den von Staatsorganen und Betrieben auf der
Grundlage von Vereinbarungen im Lastschriftver
fahren eingezogen.

5. Inhaber· vöri ·. Postschließfächern 'sollen · lill1f · ihren
Kopfbogen und Br,iefumschlägen die Schließfach
anschrift angeben. Sie sollen dara.l.lf hinwirken, daß
an .sie ger.iclltete Postsendungen , den Vermerk
„Postschließfach ... " . tragen. Pos�ndungen mit
dieser Arischrift werden aüch nach Aufhebung des
Vertrag� ausgehändigt, wenn über die Empfa;ngs
berechtigung k1:nn Zweifel besteht.

6. Zum Postscllließfach w�r.den a Schlüssel geliefert.

'l. Für besondere Leistun�en, insbesondere für Ver
. einigung oder Ti'ennung <mehrerer Fächer, und Lie
ferung zusätzlicher Schlüssel haben Inhaber· von 
Postschließfäcllern.die Herstellungskosten sowie die 
Kost�n für ßie Wiederherstellung , des ursprühg
liclletl Zustandes der. Fächer bei. Aufhebung des 
Vertrages zu tragen .. Zusätzliche Schlüssel werden 
durch· das Postam_t geliefert; die: Inhaber .. dürfen 
sie nicht selbst anfertigen oder anfertigen lassen 
und müssen sie nach Aufllebung des Vertrages ohne 
Entschädigung an das Postamt zurückgeben. Ein� 
satzkästen müssen die Inhaber selbst .beschaffen. 

Anlage 11 
zu § 52 Abs. 2 v-orstehender. Ano:t'.dnung 

Bestimmungen für Absenderfreistempler 

Allgemeines 

1. Absenderfreistempier sind· Maschinen, . mit denen
Postsendungen vom Absender mit. einem Frei
stempel bedruckt werden können. · Der Freistem
pelabdruck ersetzt die Postwertzeichen.

2. Außer dem Freistempel weooen der Tagesstempel
mit der Bezeichnung des Ein1ieferun,gsop.es sowie
die Absenderangabe .oder ein ki�zer Werbezusatz·
abgedruckt. Ober Forin und Inhalt dieser Abdrucke
entscheidet-die Deutsche Post.

3. Die Deutsche Post bestimmt, welche Freistempler
arten :i:ur Benutzung zugelassen werden. Den Frei
stempler hat d�r Absender auf. eigene Kosten zu
beschaffen. Er darf ihn erst' nach Zustimmuri.g durch
die··0eutsche Post benutzen; Die· $tempelfarbe darf
nur von den durch die Deutsche Post bestimmten
Stellen. bezogen werden;

4. Eingriffe .in den Freistempler mit S.chlüsseli:J., Werk:..
zeugen usw. sind unzulässig. Die Sicherheitsver
schlüsse dürfen nicht beschädigt werden. Instand
setzungen darf der Besitzer des Abrenderfreistemp
lers nur durch . die von der Deutschen Pom; be
nannten Betriebe durchführen lassen. Störungen
und . Unregelmäßigkeiten am Gerät sind diesem
Betrieb und dem zuständigen Postamt zu mel�eri.

5. Der Gebühren- und Tagesstempel sowde der
Schlüssel zum Sicherheitsverschluß. gehen nicht in
das Eigentum, des Besitzers über, sondern sind an
die Deutsche. Post zurückzugeben.

6. Die Freistemplung ist für alle Gebühren zulässig,
die durcll Postwertzeich.en verrech�et werden kön
nen. Gf!ldübermittlungssend:µngen ,und Paketkarten
sind auf der Rückseite zu .stempeln. Auf der Vor
derseite ist dann zu vermerken „Freistempel um
seitig".

'l. Freigestempelte Postsendungen sind bei einem be
stimmten, zwischen der Deutschen Post und dem 

Besitzer des Freistemplers vereinbarten Postamt 
einZüliefern. Ausnahmen. müssen mit dem zustän

. digen Einliefertingspostatn� vereinbart 
. 
werden. 

8. Der Tagesstempelabdruck muß den tatsäch1ichen
Einlieferungstag angeben.

9. Den Postsendungen · können freigestempelte Ant
wortumschläge I oder -karten bei.gefügt werden. Sie
müssen.den farbig unterstrichenen Vermerk ;,Ant
wort" tragen. Die Anschrift der An:twortsendung

. muß mit der des Freiste�plerbesitzers überein
stimmen. · 

Fensterbriefumschläge sind nicht . zugelassen, Die
· Ziffern 7 und 8 gelten nicht für Antwortsendungen.

10. Die Gebühren für die freigestempelten Postsen
dungen werden entsprechend der Art des Frei
stemplers durch . Zahltmg des . Betrages, auf den
der Freistempler v()n der Deutschen Post eingestellt
ist; oder Kauf von Wertkarten entrichtet. Ober
den Verbrauch der Wertkarten ist ein von der
Deutschen Post vorgeschriebener Nachweis zu füh
ren .. Verbrauchte Wertkarten sind an die .Deutsche
Post zurückz;ugeben.

11. Gebühren für nicht · abgesandte freigestempelte
Postsendungen werden auf Antrag erstattet, wenn
der im Tagesstempel!l,bdruck angegebene Tag bei
Abgabe des Antrages nicht länger als 4 Werktage
zurückliegt und der ganze Briefumschlag usw. vor
gelegt wir-d.

12. Die Deu.tsche Post . kann bei mißbräuchlicher Be
nutzung oder unsachgemäßer Behandlung des Ab
senderfreistemplers unbeschadet des Anspruchs auf

. Schadenersatz upd strafrechtliche Verfolgl.!,ng die
Benützung des Absenderfreistemplets untersagen.

. :· 
' . 

Anlage 12 
zu § 52 Abs. 2 �!)rstehender Anordnung 

Besti�mungen für Postfreisteinplef 

1. Postfreistempler sind Maschinen, mit denen. Brief
sendungen durch die. Deutsche Post mit einem
Freistempel bedruckt werden. Der Freistempelab
druck ersetzt. die . Postwertzeichen.

2. Brjef.sendungen .. ohne Zusatzleistl.ll)gen und Brief
sendungen mit der Zusatzleistung · Einschreiben
können zum Freistempeln eingeliefert · werden,
wenn sie sich dazu eignen und gleichzeiUg min-·
destens 100 Stück desselben Gebührensatzes einge
Liiefert werden'.:Bei·der Einlieferung �st ein ausge-:
füllter Vordru� (Anmeldeschein) vorzwegen, Wer- ·
den die Postsendungen bei einem Postamt ohne ·
Freistempler eingeliefert, werden sie gebührenfrei
dem Postamt mit Postfreistempler übersandt.
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3. Das Postamt mit Freistempler stellt die Gebühren
nach dem Zählwerk des Freistemplers fest und
zieht den Betrag von Staatsorganen und Betrieben
auf der Grundlage von Vereinbarungen im Last
schriftverfahren ein. Bürgern wird eine Rechnung
übersandt, sofern sie nicht ihre schrifWche Ein
w,illigung dazu gegeben haben, daß die Gebühren
im Abbuchungsverfahren eingezogen werden.

Anordnung 
über den Postspargirodienst 

...:. Postspargiro-Anordnung -

vom 28.Februar 1986 

Auf der Grundlage des Zivilgesetzbuches der Deut
sche.n Demokratischen Republik vom 19. Jun� 1975 (GBl. 
I Nr. 27 S. 465) und § 37 des Gesetzes vom 29. November 
1985 über das Post- ·und Fernmeldewesen (GBL I Nr. 31 
S. 345) wi11d im Einvernehmen mit dem Präsidenten
der Staatsbank der Deutschen . Demokratischen Repu
blik und den Leitern der anderen 21Uständigen zen
tralen Staatsorgane für die Führung von Postspargiro
konten folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich 

(1) Diese Anordnung regelt den Abschluß und die
Erfüllung von Verträgen über die Einrichtung und 
Führung von Postspargirokonten (im folgenden Konto
verträge genannt). 

(2) Diese Anordnung gnt für die Deutsche Post und
Bürger der Deutschen Demokrahlschen Republik als 
Inhaber von Postspargirokonten Gim folgenden Sparer 
genannt). Postspargirokonten weroen bei den Post
scheckämtern der Deutschen Post (im folgenden Post::. 
scheckämter genannt) geführt. 

§ 2

Teilnahme am Postspargirodienst 

(1) Postspargirokonten werden für jeweils einen
Sparer oder als gemeinschaftliche Konten für jeweils 
zwei Sparer eingerichtet und geführt. Bei gemein
schaftlichen Konten kann jeder Sparer über die ge
samte Spareinlage verfügen und für Verpflichtungen 
aus dem Kontovertrag in Anspruch genommen werden. 

(2) Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet ha
ben, bedürfen zum Abschluß des Kontovertrages der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung. für.es gesetzlichen 
Vertreters. 

(3) Mit Jugendlichen oder· zuiwnsten von Jugend
lichen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, schließt die Deutsche Post !reine Kontoverträge 
ab. 

§ 3
Abschluß des Kontovertrages 

(1) Der Kontovertrag ist zwischen dem Sparer und
der Deutschen Post ,.... kontoführendes Postscheckamt -
schriftlich abzuschließen. Der Abschluß von Kontover
trägen wird durch alle Postämter vermittelt. Die 
Deutsche Post ist nicht zum Vertragsabschluß verpflich
tet, wenn bereits ein früherer Kontovertrag des Spa
rers durch die Deutsche Post gekündigt wurde. 

(2) Zum Abschluß des Kontovertrages hat sich der
Sparer und, soweit gemäß § 2 Abs. 2 .erforderlich, der 

gesetzliche Vertreter durch Vorlage des Personalaus
weises für Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik oder einem diesem gleichgestellten Personal
dokument 1 zu legitimieren. 

(3) Im Kontovertrag sind Name, Vorname, Wohn
anschrift, Personenkennzahl und Beruf des Sparers 
oder der Sparer anzugeben. Kontoverträge sind von 
den Sparern zu unterschreiben. 

(4) Das Postscheckamt teilt dem Sparer die Konto
nummer mit und übersendet Vordrucke für Unter
schriftsproben. Der Kontovertrag w;i11d an dem Tag 
wirksam, an dem die Unterschriftsproben des Sparers 
vorliegen. 

§ 4
Pflichten der Partner aus dem Kontovertrag 

(1) Mit dem Vertragsabschluß ist die Deutsche Post
verpflichtet; 
a) bei einem Postscheckamt ein Postspargiro für den

persönlichen Zahhingsverkehr des Sparers einzu
richten und zu führen,

b) Zahlungen in .Mark der DDR für das Postspargiro
konto entgegenzunehmen und zu . bruchen,

c) Verfügungen über das Postspargirokonto auszu
führen,

d) die Spareinlagen der Postspargirokonten mit 3,25 %
jährlich zu verzinsen.

(2) Die Deutsche Post ist verpflichtet, die Sparer
über die Durchführung des persönlichen Zahlungs- und 
Sparverkehrs mit Postspargirokonten zu beraten. 

(3) Spareinlagen sowie die Zinsen daraus sind nach
den Rechtsvorschriften2 steuerbefreit. 

(4) Für Leistungen der Deutschen Pos.t bei der Füh
rung von Postspargirokonten, für die Lieferung von 
Vordrucken unq bei Verstößen der Sparer gegen die 
Bestimmungen 'der Postspargiro-Anordnung werden die 
in der Anlage zu dieser Anordnung festgelegten Ge
bühren erhoben. Briefe an das Postscheckamt werden 
gebührenfrei befördert. 

(5) Auskünfte über Postspargirokonten dürfen durch
die Deutsche Post an Dritte nur ,in den durch Rechts
vorschriften bestimmten Fällen gegeben werden. Fern
mündliche Auskünfte werden nicht erteilt: 

(6) Über die Postspargirokonten können die im Kon
tovertrag genannten Sparer verfügen. Die Sparer kön
nen andere handlungsfähige Bürger als Verfügungs
berechtigte für das Postspargirokonto benennen. Ver
fügungsberechtigte sind keine Sparer. 

(7) Die Unterschriftsproben der Sparer und der Ver
fügungsberechtigten sind beim Postscheckamt zu hin
terlegen und gelten bis zum Widerruf. Vom Sparer er
teilte Verfügungsberechtigungen gelten über seinen Tod 
h�naus. Nach dem Tod des SIJarers sind seine Erben 
oder andere durch Rechtsvorschriften Berechtigte be
fugt, die Verfügungsberechtigung zu widerrufen. Der 
Widerruf wird mit dem Eingang beim Postscheckamt 
wirksam. 

(8) · Zum Versand von Kontoauszügen und anderen
Unterlagen werden die Kontonummer, der Name, ein 
ausgeschriebener Vorname und die Anschrift des Spa
rers verwendet. Haben bei gemeinschaftlichen Konten 
die Sparer keine gemeinsame Wohnanschr.ift, ist im 
Kontovertrag der Sparer besonders zu benennen, an 
den der Versand von Kontoauszügen und anderen Un
terlagen erfolgen soll. 

i Personalausweisordnung vom 23. September 1963 (GBl.
II Nr. 88 S. 700) i. d. F. der Bekanntmachung vom 10. Au
gust 1978 (GBl. I Nr. 31 S. 344) 

2 Verordnung vom 21. September 1971 über firtanzrecht
liche Bestimmungen (GBL II Nr, 70 S. 605) 
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§ 5 
Änderung des Kontoyerirages 

(1) Der Sparer hat das Postsche�amt unverzüglich
über alle Änderungen schriftlich zu unterrichten, die 
sich hinsichtlich seines Namens, seµier Anschrift oder 
der für das Konto benannten Verfügungsberechtigten 
ergeben. Bei gemeinschaftlichen Konten sind Änderun-: 
gen durch Unterschrift beider Sparer zu bestätigen. 

(2) Kontoverträge. können durch Eintritt eines zwei
ten Sparers in den Vertrag oder, bei gemeinschaft
lichen Konten, durch Ausscheiden eines Sparers aus 
dem Vertrag geändert werden. 

§ 6 

Kfindigung eines Kontoverirages 
(1) Der Sparer kann den Kontovertrag jE!derzeit kün.:. 

digen. Die Kündigung bedarf der Schri.ftform. Sie· ist 
· gegenüber dem Postscheckamt zu erklären, bei. dem
das Konto geführt wird, Bei gemeinschaftlichen Kon
ten ist--c;lie Kündigung durch beide Sparer zu unter;
schreiben.

(2) Die Deutsche · Post ist ·berechtigt, den Kontover
trag zu kündigen,.llllenn .der Sparer ,die Bestimmungen
dieser Anordnung gröblich verletzt. Die Kün<li.gung be-
darf der Schr.iftform.

(3) Nach dem Tod des Sparers ist · der Kontovertrag
durch Erben oder andere durch Rechtsvorschri:l'ten Be
rechtigte zu kündigen. Dazu si.st dem Postscheckamt eine
Ausfertigung .des Erbscheins oder einer 'anderen Be
rechtigungsurkunde vorzule.gen.

(4) Beruht die Erbfolge• auf einem· notariellen· Testa
ment, genügt es; wenn anstelle des Erbscheins das
Testament und die beglaubigte Abschrift des Proto
kolls über: · die Eröffnung des Testaments vorgelegt
werden. Kann die Erbfolge durch dieses Testament
nicht als nachgewiesen angesehen werden, ist die Vor
lage . eines Erbscheins • notwendig.

(5) Mit der Kündigung des Kontovertrages sind alle
Forderungen des Sparers oder der Deutschen Post, die
sich aus deh zwischen ihnen bestehenden Rechtsbe
ziehungen ergeben, sofort fällig. Die ausgewiesene
Spareinlage (im folgenden Guthaben genannt) ein
schließlich der fälligen Zinsen wird · durch das Post
scheckamt ausgezahlt.

(6) Der Sparer .ist bei K�ndigung des Kontovertrages
verpflichtet, noch vorhandene Scheckvordrucke und
andere Vordrucke mit Eindruck der Kontonummer zu
vernichten. ·

§ 7 
Zahlungsverkehr und Zahlungsaufträge des 'Sparers 

(1) Den Postspargirokonten werden B.eträge auf
Grund von ÜberweisungeR oder Bareinzah1ungen gut-

. geschrieben. 
· · 

(2) Bar- und Verrechnungsschecks können zur Gut:
schrift der Beträge auf Postspargirokonten beim Post
scheckamt eingereicht werden. Die Gutschri.ft erfolgt 
unter Vorbehalt der Einlösung des Schecks durch das 
kqntoführende InJ'ltitut des Scheckausstellers. 

(3) Der Sparer und die Verfügungsberechtigten kön
nen über das Guthaben durch 
a) Überweisungen,
b) an Zahlungsempfänger erteilte Einwilligungen zur

Anwendung des Abbuchungsverfahrens nach der
Abbuchungs-AnordnUng vom· 11. September 1981
(GBl. I Nr. 28 S. 343),

c) Ausstellung von Schecks nach der Anordnung vom
25. November 1975 über den Scheckverkehr (GBl. I
Nr. 47 S. 760),

d) Zahlungsanweisungen nach der Post-Anordnung vom
28. Februar 1986 (GBl. I Nr. 8 S. 69)

verfügen. Überweisungen und Zahlungsanweisungen 
können auch als Daueraufträge gemäß Abs. 5 erteilt 
werden. Verfügungen über das Konto sind nur im 
Rahmen des Guthabens zulässig. 

(4) Aufträge an das Postscheckamt sind auf den
dafür vorgeschriebenen Vordrucken zu erteilen und 
durch die Sparer oder Verfügungsberechtigten zu un
terschreiben. Vordrucke können m.it allen Schreibmit.:. 
teln, ausgenommen Bleistift, ausgefertigt werden. Un
terschriften sind nur handschriftlich zulässig. Aufträge 
werden unverzüglich unter Angabe des Grundes für 
die Nichtausfilhrung an die Sparer zurückgesandt, wenn 
sie nicht ordnungsgemäß erteilt worden sind. Für den 
Versand von Aufträgen sollen die vom Postscheckamt 
zu beziehenden Sche�briefumschläge verwendet wer
den. 

(5) Das Postscheckamt übernimmt Daueraufträge zur
regelmäßigen Ausführung von Zahlungen gleichblei
bender Beträge zu bestimmten Terminen, wenn min
destens eine Zahlung innerhalb eines Kalenderjahres 
erfolgen soil. Daueraufträge werden als wöchentliche, 
monatliche, vierteljährliche, ha1bjährhlche oder jährliche 
Aufträge. ausgeführt. Daueraufträge können durch 
schriftliche Mitteilung an das . Postscheckamt geändert 
oder zurückgezogen werden. 

(6) Daueraufträge müssen spätestens 1 Woche vor
dem ersten Ausführungstag beim Postscheckamt vor:. 

liegen. Diese Festlegung gilt auch für die Änderung 
oder Zurücknahme von Daueraufträgen. 

§ 8 

Ausführung von Zahlungsaufträgen 
(1) Alle mit dem ersten Posteingang. beim Postscheck.,.

amt vorliegenden sowie die unmittelbar beim Post
scheckamt bis zu dem dUrc h Aushang bekanntgege
benen Zeitpunkt eingelieferten Aufträge werden am 
Eingangstest bearbeitet. 

(2) Das Postscheckamt kann die Ausführung von Auf
trägen ablehnen und diese unverzüglich an die Sparer 
zurücksenden, wenn das Guthaben· dafür nicht aus„ 
reicht. Das Postscheclrnmt ist berechtigt, Abbuchungs
aufträge und Schecks, für die kein aµsreichendes Gut
haben vorhandenist, innerhalb von 5'Arbeit.stagen nach 
der Abbuchung vom Postspar�rokonto zurückzu.yer
rechnen. · Sofern keine Rücksendung von Aufträgen 
oder Rückverrechnung von Beträgen erfolgt, kann das 
Postscheckamt für den über das Guthaben hinaU$ ver
fügten Betrag Zinsen in Höhe .. von 6 % pro Jahr be
rechnen. Der Sparer ist verpflichtet, den Betrag, um 
dessen Höhe das Konto überzogen worden ist, unver
züglich auszugleichen. 

(3) Reich� d!U! Guthaben wiederholt weht aus, kann
das Postsclieckamt die Ausführung von Daueraufträgen 
oder die w�itere ·· Verrechnung von Geldverbindlich
keiten im Abbuchungsverfahren ablehnen. · Davon ist 
der Sparer zu unterrichten. Bei Ausstellung nicht ge
deckter Schecks kann das· Postscheckamt dem Sparer 
zeitweilig die Ausstellung weiterer Schecks untersagen; 

(4) Die Deutsche Post erhebt Gebühren. für die be
sondere Behandlung deckungsloser Aufträge, für die 
vom Sparer oder. von ,Verfügungsberechtigten verschul
deten Überziehungen des Kontos, für Rückschecks man
gels Deckung und b.eim z�itweiligen Ausschluß des 
Sparers von der Scheckausstellung; 

'§ 9 
Ubertragung 111111 Pfändung von Spareinlagen 

(1) Die Rechte aus einer Spareinlage können durch
Sparer auf einen anderen Sparer übertragen werden. 
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Dazu ist dem Postscheckamt eine notariell beglaubigte 
Abtretungserklärung zu übersenden. Das Postspargiro
konto wird. durch das Postscheckamt auf den Namen 
den neuen Sparers umgeschuieben. Die Übertragung 
des Postspargirokontos wird wirksam, wenn dem Post
scheckamt die Unterschriftsprobe des neuen Sparers 
vorliegt. 

(2) Die Spareinlage kann nach den Rechtsvorschrif
ten über die Pfändung von Forderungen gepfändet 
werden. Das Postscheckamt ist verpflichtet, bis zur 
vollen Befriedigung der Forderung des Gläubigers Ab
buchungen von dem Konto vorzunehmen. 

(3) Die Verpfändung der Spareinlagen durch die
Sparer i,st nicht zulässig. 

§ 10
Kontoauszüge 

{l) Das Postscheckamt unterdchtet die Sparer über 
Veränderungen des Guthaben, ,durch Zusendung von 
Koptoauszügen. Der Kontoauszug ist der Nachweis für 
die Ausführung von Buchungen und über das am Ende 
des Buchungstages aus.gewiesene Guthaben des Kontos. 

(2) Die Richtigkeit der ,im Kontoauszug nachgewie
senen Buchungen ist vom Sparer zu prüferi. Rekla
mationen sind unverzüglich dem Postscheckamt unter 
Angabe der Nummer des Buchungstages schriftlich mit
zuteilen. 

(3) Auf Verlangen des Sparers oder eines VE)rfü
gungsberechtigten stellt das Postscheckamt gebühren
pf1ichtigEl Zweitschriften von Kontoauszügen und Be
legen sowie Kontenbescheinigungen aus. 

§ 11
Bestellung und Lieferung von Vordrucken 

(1) Bei Einrichtung des Postspal'1girokontos erhält der
Sparer 1 Scheckheft und andere Vordrucke. 

· (2) Der Sparer und die Verfügungsberechtigten kön
nen mit BesteVvordrucken, die den Scheckheften bei
gefügt sind, beim Postscheckamt weitere Scheckhefte 
und andere Vordrucke bestellen. Die Ausgabe von 
Scheckheften kann eingeschränkt oder zedtwei1ig ver
weigert werden, wenn der Sp!!,rer mehrfach durch Aus
stellung nicht gedeckter Schecks fü�gen die Bestim
mungen dieser Anordnung verstößt. 

(3) Zur gebührenfreien Einzahlung zugunsten des
Postspargirokontos des Einzahlers kann die Deutsche 
Post je Konto 50 besonders gekennzeichnete Zahlkarten
Vordrucke im Jahr ausgeben. Die gebührenfrei,e Ein
zahlung gilt nicht für telegrafische Einzahlungen. 

§ 12
Gutschrift der Zinsen 

:zinsen werden mit Ablauf ,des · Kalenderjahres dem 
Postspargirokonto gutgeschrieben. und ab 1. Januar des 
Folgejahres mit dem Guthaben verzinst. Die Infor
mation der Sparer über die Zinsgutschrift erfolgt je
weils im Monat Januar:' 

§ 13
Reklamationen, Berichtigungen 

(1) Reklamationen gemäß § 10 Abs. 2 und andere Re
.klamationen sind vom Sparet" schriftliich dem Post
-�checkaint zuzuleiten und vorn Postscheckamt unver
züglich zu bearbeiten. Nach Abschluß der Bearbeitung 
erhält der Sparer eine schriftliche Information über 
das Ergebnis. Für unberechtigte oder vom Sparer ver
schuldete Reklamationen erhebt die Deutsche Post Ge
bühren. 

(2) Das Postscheckamt ist ohne Auftrag des Sparers
berechtigt und verpflichtet, Veränderungen des Gut
habens vorzunehmen, wenn es sich um 
a) eine irrtümlich vorgenommene und sachlich unrich

tige Buchung,
b) die Aufrechnung berechtigter Gegenforderungen der

Deutschen Post
handelt. Der Sparer wird hiervon unterrichtet. 

§ 14
Verlust von Scheckvordrucken und Schecks 

Im Falle des Verlustes von Scheckvordrucken oder 
ausgefertigten :Schecks sind die Sparer oder Verfü
gungsberechtigten verpflichtet, das Postscheckamt un
verzüglich schriftlich über den Verlust und die Um
stände des Verlustes. zu informieren. Das Postscheck
amt ist auch zu unterrichten, wenn Scheckvordrucke 
oder Schecks, .. diEl als Verlust geme1det wurden, wieder 
aufgefunden werden. 

§ 15
Auszahlung in besonderen Fällen 

(1) Nach dem Ableben eines Sparers kann die Deut
sche Post zur Begleichung von Bestattungskosten .und 
anderen mit dem Tod des Sparers unmittelbar zusam
menhängenden Aufwendungen an DvittEl Beträge aus
zahlen. Dazu sind dem Postscheckamt die Ausfertigung 
der Sterpeurkunp.e sowie Unterlagen über die Auf
wendungen vorzulegen. 

(2) Hat die Deutsche Post nach dem Tod des Sparers
Beträge gemäß Abs. 1 ausgezahlt, ist sie nicht für Ver
fügungen vevantwortl:ich, die entgegen den erbrecht
Lichen Bestimmungen vorgenommen wurden. 

§ 16
Verjährung 

(1) Schadenersatzansprüche gegen die Deutsche Post
wegen fehlerhafter Leistungen im Postspargirodienst 
verjähren nach Ablauf von 2 Jahren. 

(2) Schadenersatzansprüche der Deutschen Post ver
jähren nach 2 Jahren. 

§ 17
Beschwerde 

Gegen die Festsetzung von Gebühren, die auf der 
Grundlage der Anlage zu dieser Anordnung berechnet 
worden sind, kann der Sparer das Rechtsmittel der 
Beschwerde einlegen. Das Rechtsmittelverfahren wird 
gemäß § 33 .des Gesetzes über das Post- und Fern
meldewesen durchgeführt. 

Schlußbestimmungen 
§ 18

Die vor dem 1. Mai 1986 geführten Postspargiro
konten für Vereinigungen ohne wirtschaftliche Tätig
keit und für Gemeinschaften von Bürgern bleiben nach 

. den vereinbarten Bedingungen des bisherigen Konto- ' 
vertrages bestehen. 

§ 19
Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1986 in Kraft. 

Berlin, d.en 28. Februar 1986 

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen 

Sc h u l z e  
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Anlage 
zu vorstehen;der Anordnung 

Gebühren des Postspargirodienstes 

Nr. Gegenstand PosÜlpar
gilro-, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. Anordnung 
§ 

Zahlungsan;_ . . . r 7 (3) 
Weisungen, tele� 
grafii:sche Zah� ·· 
lungsanweisungen 

Behandlung· • 8 (2) 
deckungsloser 
Aufträge· 
Rückschecks man-
gels· Deckung 

Kontoüberziehung 
durch Verschulden 
der Sparer 
- bis ·300M
- über 300M
ZeitweiLigef . 8 (3) 
Ausschluß von der 
Scheckausstellung 
Ausführung von 9 (2) 
Pfändungen. · 
(einmalig) 
Zweitschriften von 
Kontoauszügen, 
Belegen und 
Konten
bescheinigungen 

Kontoauszug je 
. Buchungstag 

Belege und 
Kontenbe-' 

scheinigungen 
je AusfertigUng 

Unberechtigte 
bzw. vom Sparer 
verschuldete 
Reklamationen 

Vordrucke 
Scheckbrief-
umschläge zur ... 
Einsendung . vöri 
Aufträgen an· das 
Postscheckamt 
(je 50 Stück) 

10 (3) 

,13 (1) 

7 (4) 

10 · · Zahlkarten zur 
gebührenfreien·, 
Einzahlung auf 
das Postspargiro
konto des 
Einzahlers· 

11 (3) 

(je 50 Stück) 

C. Persorialnachrichteri
Berufen: 

Gebuhr 
M 

Gebühren .. nach 
Ar:il. 1. der Post- · 
Anoronung vom 
28. Februar 1986
(GBl. I Nr. 8 S. 69)
0,50 

_ 1 % des Scheck
betrages, min
destens 5,-

10, ..... 
20, ..... 
50,-

5,-

0,50 

0;50 
Selbstkosten, 
mindestens 3;00, 
höchstens 5,00 

0,80, 

Pfarrer Matthias Tu v e iinn Pfarrer der Christus• 
Kirchengemeinde Greifswald zum L Oktober 1985: ein-
geführt am 3. Juni 1986. . 

Pastorin Rosemarie Ra ab e · in die Pfarrstelle Brands
hagen, Kirchenkreis Grimmen, zum 1. Januar 1986: ein
geführt am. 29. Juni- �986. 

Ausgeschieden: 
Pastoren-Ehepaar Christa-Maria und Wilfried Rah -
n e r  aus dem Dienst unserer Lande&kirche infolge 
Übernahme von Tätigkeiten. in ·der Landeskirche Meck
lenburgs zum 1. Juli.1986. 
Verstorben: 
Arthur V o 11 b r e c h t , zuletzt Katechet in Grimmen, 
geboren 25. _9. 1897, verstorben 28.2.1986. 
Superintendent a. D. Heinz K u t s c h e· n r e i t er , 
Stralsund, letzte.Pfarrstelle Brüssow, geboten 30. 8: 1915, 
gestorben 11. 4. 1986. 
Superint.endent i. R. Ernst S e  U s, Richtenberg, zuletzt 
Superintendent in, Barth und als Emeriti Pfarrer in 
Bodtstedt, geboten 12. 1. 1899, gestorben 13. 4. 1986. 
Ernannt:. 
Konsistorialamtsrat Hans-Jörg Wi e n e r  zum Kirchen
verwaltungrsat mit Wirkung vom 1. Juli i986. 

D. Freie Stellen

E .. Weit.ere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst
Nr. 3) Erklärung zum Jahr des Friedens
Der Exekutivausschuß des ökumenischen Rates der 
Kirchen hat auf Seiner !Tagung im März 1986 in Kin
shasa (Zaire) eine Erklärung zum Internationalen Jahr 
des Friedens sowie eine Botschaft an die Mitgliedskir
chen des Ökumenischen Rates der Kirchen verabschie
det, die wir nachstehend veröffentlich-en. 

Für das Konsistorium 
Dr. Nixdorf 

Erklärung zum Internationalen Jahr des Friedens 
1. Die Vereinten Nationen haben 1986 zum Internatio

nalenJahr des Friedens erklärt, das von allen Völ
kern der Welt ·begangen wird. Auf ihrer 40. Tagung
hob die.UNO-Generalversammlung insbesondere die
Rolle der' nichtstaatlichen Organisationen, einschl,ieß
lich kirchlicher Gremien, · bei der Förderung von
Dialog, ·· Zusammenarbeit, Vertrauensbildung und
Verständigung auflnternationaler Ebene hervor.

2. In den vergangenen Jahren konnten Massenbe-i,ve
gungen und Organisationen, die sich in verschiede
nen Teilen der Welt für Gerechtigkeit und Frieden
einsetzen, einer breiten Öffentlichkeit bewußt ·ma
chen, wodurch der Weltfrieden 'he,ute bedroht ist.
Mehrere Mitgliedskirchen.·. des ÖRK, natiortale und
regiomde Gremien, die sie vertreten, sowie verschie
dene Örganisatiorien, in denen Christen tätig sind,
haben besondere ,Programme für das Internationale
Jahr des Friedens vorbereitet. Sie sollen dazu bei-

. tragen, Hoffnung·zu wecken;.gegenseitiges Vertrauen
zu schaffen,' Spannungen abzubauen, 'bei zwischen
staatlichen Verhandlungen ein Klima entstehen zu
lassen, in dem Geben wichtiger ist denn Nehmen, und
das Bewußtsein dafür 7lU schärfen, daß die Sicherheit
und damit das Schieksal der einen Menschheit un
teilbar sind. 

3. · Die Sechste Volbrersamml,ung des ÖRK wies nach
haltig auf den Zusammenhang zwischen Frieden und
Gerechtigkeit hin, als sie erklärte: ,,Die Völker der
Erde brauchen Frieden und Gerechtigkeit. Frieden
ist nicht nur Abwesenheit von Krieg. Frieden kann
nicht· auf ungerechten Strukturen aufgebaut werden.
Frieden setzt eine neue Weltordnung voraus; die be
gründet ist auf Gerechtigkeit für alle und in allen
Völlrern und auf·. Respekt für di-e gottgegebene
Menschlichkeit und Würde jedes einzelnen. Fri,eden,
sagt uns der Prophet Jesaja, ist die Frucht der Ge-
rechtigkeit."
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Die Voilversammlung hat uns als Gemeinschaft von 
Kirchen aufgerufen, elp.en Bund für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu 
schließen. Angesichts· der qualitativ neuen Bedro
hungen für· Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfung, 
angesichts neuartiger akuter Probleme in diesem 
Bereich und angesichts der Zeichen der. Hoffnung 
sollten di,e Kir,chen jetzt neue Formen des Handelns 
auf allen Ebenen kirchlichen Lebens entwickeln, 
d. h. auf Orts-, Landes-, regionaler und internatio
naler_.Ebene. 

4. Wir möchten hier insbesondere folgende. Punkte
hervorheben:. 
a) den Zusammenhang zwischen Wettrüsten, gesell

schaftlich-wirtschaftlicher Ungerechiilgkeit und
Umweltzerstörüng;

b) die dringende Notwendigkeit; weder auf der Erde
noch im Weltraum Atomwaffen urid andere Mas
senvernichtungsmittel zu stationieren und . um
'gehend mit der atomaren Al:>rüstung zu begin
nen, sowie das gravierende Problem der Milita,,, 

· risierung und ihrer Folgen;
· · 

c) die Notwendigkeit,.dafür zu sorgen, daß moderne
Wissenschaft und. Technik - unentbehrliches
Werkzeug der Menschheit - nicht mehr in den
Dienst von Krieg und Profit gestellt, sondern zur
Beseitigung der Armut und generell zum Wohl
der Menschheit eingesetzt werden;

d) die Notwendigkeit der Verwirklichung eines um�
. fassenden Atomwaffen-Test-Stopp-Vertrages und 

die unverzügliche Einstellung aller Atomwaffen
versuche. Es sei daran erinnert daß die UdSSR 
Sich am· 20. Februar 1986 offizi�U •bereit erklärt 
hat, Kontrollen vor Ort zu gestatten, und daß 
einem Test-Stopp-Vertrag folglich keine techni
schen _Hindernisse mehr im Wege stehen. 

5. In diesem Zusammenhang nimmt der Exekutivaus- .
schuß die Vorschläge zur atoma.ren . Abrüstung, die
der Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbat
schow, zu Beginn des Internationalen Jahrs des
Friedens am 15. Januar 1986 vorgelegt hat, mit In
teresse zur. Kenntnis. Der Drei-Stufen-Vorschlag mit
dem Ziel der Beseitigung aller Atomwaffen ,bis zum
Jahre 2000 verdient ;die größte Aufmerksamkeit al
ler, die am Frieden interessiert sind. Der Exekutiv
ausscti,uß hofft, daß dieser Vorschlag zusallimen mit
anderen · ernsthaften, vernüriftigen und spezifischen
Vorschlägen weiterer Nuklearmächte zu entschei
denden Vereinbarungen über die Abschaffung von
AtomwafJ:en•führen wird.

6. Der Exekutivauschuß, t>egrüßt gie Initiative Papst
Johannes Pauls II., der Christen und andere Men
schen guten Willens zu einem gemeinsamen Gebet
für den Ftieden a,n einem noch festzulegenden Da
tum später im Jahr aufgerufen hat.

7. Der Exekutivausschu,ß ruft alle Mitgliedskirchen auf,
am 16. J4ni 1986 einen Weltgebets- und Fastentag
für · Süda.f1:'ika zu . ver;mstalten, um, des Opfers, des
Leidens;.und.der Pein. all derer zu gedenken, die vor
zehn Jahren· in Soweto umgekommen sind, und um
das Ringen um Gerechtigkeit in Südafrika tatkräftig
zu unterstützen.

8. Der Exekutivausschuß w,iederholt den Aufruf an
die Kirchen, ihre besondere .Aufmerksamkeit ·auch
in Zukunft den Ursachen c;l.es Krieges - insbeson
dere wirtschaftliche .Ungerechtigkeit, Unterdrückung
und Auslleutung """. zuzuwenden wie auch den Aus
wirkungen zunehmender Spannungen einschließlich
der Verletzung von Menschenrechten. Er fordert die
Kirchen nachdrücklich auf, .ihr Engagement für den

Frieden im Internationalen Jahr des Friedens zu in
tensivieren· und sich mit Gebeten, Gottesdiensten 
und konkreten Aktionen für Frieden und Gerech
tigkeit i!inzusetzen. 

A. Botschaft an die ÖRK-Mitgliedskirchen, ver
abschiedet vom Exekutivausschuß des Öku
menischen Rates der Kirchen, Kinshasa
(Zaire), März 1986

Der Exekutivausschuß . des ökumenischen Rates der 
Kirchen hat mit Dankbarkeit und Hoffnung den Be
rid!.t der im Dezember 1985 nad!. Harare (Simbabwe) 
einberufenen . Krisentagung entgegengenpmmen und 
empfiehlt den· ÖRK-Mitgliedskirchen, die Empfehlun
gen dieses Berichts aufzugreifen. 
Wir ,die Mitglieder des· Exekutivausschusses, bestätigen, 
daß die Stunde der Wahrheit (KAIROS) sowohl für die 
Weltgemeinschaft als auch für Südafrika jetzt gekom
menist. Jetzt sind wir aufgerufen, zu sprechen und zu 
handeln und· damit unserer gemeinsamen Überzeugung, 
daß die Apartheid gegen das Evangelium Jesu Christi 
verstößt, von neuem Ausdruck zu geben. 
B. Es ist an der Zeit
1. Laßt uns Kirchen die internationale. Gemeinschaft

auf rufen; die Gewährung; Verlängerung und Erneue
rung von · Bankdarlehen an die -südafrikanische Re
gierung sowie an südafrikanische Banken, Unter
nehmen und halbsta_atliche Einrichtungen zu ver-
hindern.

2. La'ßt uns Kirchen unseren Einfluß nutzen, um ge
eignete Gremien einschließlich der internationalen 
Gemeinsd!.aft zu veranlassen, •sofortige und umfas
sende Sanktionen. gegen Südafrika zu· verhängen,

3. Laßt uns Kirchen unsere anhaltende und zuneh
mende Unterstützung für die Bewegungen zum Aus
druck bringen, die sich innerhalb und außerhalb
Südafrikas für die Befreiung des Landes .einsetzen.

4. Laßt uns,K'.irchen unsere Mitglieder aufrufen, den
16. Juni 1986 als Weltgebets- und Weltfastentag zu
begehen und des Opfers, des Leidens und der Qual
all jener zu gedenken, die an diesem Tag vor zehn
Jahren in Soweto starben. Wir möd!.ten die Mit
gliedskirchen dringend ersuchen, diesen Tag für

. ökumenische Fürbittgebete, Fasten und Informa-
tionsarbeit sowie dafür zu nutzen, sich über ihr
künftiges Handeln Gedanken zu mad!.en.
Lassen Wii' den 16. Juni zu dem Tag werden, an
dem si'ch die Aufmerksamkeit I der Kirchen und 
der Öffentlichkeit in aller Welt auf die unschuld-i
.gen Opfer . der Apartheit und auf die Hoffnung auf 
eine Veränderung dieses Unrechtssystems konzen-
triert. · · 
Lassen wir die Gebete und das. Fasten, wo immer 
dies möglich.ist, zu einem öffentlichen Zeugnis wer
den. 

5. Laßt uns Kirchen nicht vergessen, daß · der Süd
afrikanische Rat der Kirchen und der ÖRK für Juni
1986 eine internationale. Jugendversammlung einbe
rufen haben, um ihre Solidarität mit den südafri
kanischen Schwestern und Brüdern zum Audsruck zu
bringen und. sich über die ständig veränderte Ent
wicklung im Land auf dem laufenden zu halten.
Auch bedürfen die jungen Menschen in Südafrika,
die die Hauptlast des Befreiungskampfes tragen, der
Gebete des .ganzen Leibes Christi.

C. Laßt uris danach streben, daß unsere Gebete,
unser Fasten, unsere Informatiorisarbeit und
unser Handeln Jesus Christ widerspiegeln, die
Hoffnung und den Frieden der ganzen Welt.
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